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	►Beratung

►Information

►Textservice
	


Preisliste

Stand August 2011
Audio

1. 
Aufsprechen von Texten auf CD 

DAISY-Standard im MP3-Format, auch Audio-CD möglich. 

bis 90 Minuten Laufzeit (inkl. CD)
12,00 €

je weitere angefangene 30 Minuten
4,00 €


Eil- und Sonderaufträge können ein zusätzliches Sprecherhonorar erfordern.


Studioproduktionen

inkl. Honorarsprecher, Studionutzung, Mastering

bis 90 Minuten Laufzeit
250,00 €

je weitere angefangene 30 Minuten
50,00 €


je zusätzlichem Sprecher
100,00 €

2.
CD-Kopien/DVD-Kopien

1 bis 25 Kopien: 
je Kopie 4,00 €


26 bis 50 Kopien: 
je Kopie 3,50 €


51 bis 100 Kopien: 
je Kopie 3,00 €


über 100 Kopien: 
Preis auf Anfrage

3.
Aufsprechen von Texten auf Kassette



Pro angefangene C-90-Kassette



- Allgemein
7,50 €


- Bedienungsanleitungen
9,00 €


Eil- und Sonderaufträge können ein zusätzliches Sprecherhonorar erfordern.


Auf Wunsch erfolgt die Lieferung in Aufbewahrungsalben für 
2, 3, 4 oder 6 Kassetten (ohne Hülle).


- Kassettenalbum für 2 Kassetten
1,50 €


- Kassettenalbum für 3 Kassetten
1,50 €


- Kassettenalbum für 4 Kassetten
1,50 €


- Kassettenalbum für 6 Kassetten
1,50 €
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4.
Kassettenkopien


Die Produktion von Kassettenkopien ist seit 2010 eingestellt.  
5.
Weitere Serviceleistungen im Bereich Audio

nach Zeitaufwand pro Stunde
38,00 €
Blindenschrift

6.
Übertragen von Texten in Blindenschrift


Die Ausdrucke erfolgen auf hochwertigem Endlospapier im Format DIN A4. Sie werden je nach Textumfang in Ordnern oder in Schnell​heftern geliefert (s. 6.5).


Nach Wahl des Auftraggebers erfolgt die Ausgabe in Blindenkurz​schrift, Blindenvollschrift (Lautverbindungszeichen wie st, sch usw. werden angewendet) oder Basisschrift (jedem Zeichen der Textvor-lage entspricht ein Zeichen in Blindenschrift).


Erstellt werden können auch Ausgaben auf Datenträger (Diskette oder CD) mit Dateien im DOC- (Word für Windows), RTF- und MS-DOS-Text-Format.
6.1
Standardgebühr pro angefangene Blindenschriftseite (Erstexemplar)
1,50 €


Bei Texten, die für die Übertragung in Blindenschrift keine besonderen Schwierigkeiten aufweisen (gute Textvorlagen, kein Wechsel der Drucktypen, keine Tabellen, Grafiken und Fußnoten).
6.2
Schutzgebühr pro angefangene Blindenschriftseite (Erstexemplar) 
0,50 €

Schutzgebühr für blinde und sehbehinderte Auftraggeber, die Schriftgut für den privaten oder beruflichen Bedarf übertragen lassen. 


Die Schutzgebühr gilt auch für öffentliche und gemeinnützige Einrichtungen in Bayern.

6.3
Zusatzkosten bei schwierigen Textvorlagen nach Zeitaufwand


pro Stunde
38,00 €


Insbesondere Schulbücher, Unterrichtswerke, Fachliteratur, behördliche Bescheide und Formulare (unterschiedliche Schriftarten, Tabellen und Fußnoten, Grafiken). 


6.4
Je weitere angefangene Blindenschriftseite (Folgeexemplar)

0,15 €


Zweite und jede weitere Ausgabe einer Blindenschriftseite für denselben Auftraggeber.

Massendruck (ab 2.500 Seiten)
Preis auf Anfrage
6.5 
Ordner und Schnellhefter


Ordner
2,50 €


Schnellhefter
1,00 €

Datenträgerfassungen
7.
Übertragen von Texten auf Datenträger, die mit einer Sprachausgabe gelesen werden können
Übertragungen können in den Dateiformaten DOC (Word für Windows), RTF und ASCII (MS-DOS-Text-Datei) erstellt werden.


Es gelten die in den Abschnitten 6.1 bis 6.4 genannten Preise.
1 Seite entspricht in diesem Fall 784 Bytes einer ASCII-Datei.


Großdruck für Sehbehinderte
8.
Übertragen von Texten in MAXI-Druck (Großdruck für Sehbehinderte)


Für sehbehinderte Auftraggeber können Texte in vergrößerter Schrift über​tragen und ausgedruckt werden. Wahlweise kann ein Ausdruck im Schriftgrad 20, 25 oder 30 Punkt angefertigt werden. Die Ausgabe erfolgt beidseitig auf DIN-A4-Papier; je nach Textumfang erfolgt die Lieferung im Ordner oder im Schnellhefter (s. 6.5). Der gewünschte Schriftgrad muss bei Auftragserteilung angegeben werden. Schriftmuster können vorab zur Ansicht angefordert werden.

8.1
Standardgebühr pro angefangene Seite in MAXI-Druck
1,50 €

(Erstexemplar)
8.2
Schutzgebühr pro angefangene MAXI-Druck-Seite (Erstexemplar)
0,50 €

Sehbehinderte Auftraggeber, die Schriftgut für den privaten oder beruflichen Bedarf übertragen lassen, wird anstelle des unter 8.1 genannten Preises eine Schutzgebühr in Rechnung gestellt. 

8.3
Ermäßigte Schutzgebühr pro angefangene Seite in MAXI-Druck
0,10 €


(Erstexemplar)

Wesentlich sehbehinderten Auftraggebern (Sehvermögen von nicht mehr als 3/10 auf dem besseren Auge) wird unter bestimmten Vor​aussetzungen ein Sonderpreis gewährt:

Der Nachweis der Sehbehinderung kann erfolgen durch:

· Vorlage einer Kopie des Feststellungsbescheides des Zentrum Bayern Familie und Soziales
· Vorlage eines augenärztlichen Gutachtens

· Mitgliedschaft im Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund e.V.

· Kopie des Schwerbehindertenausweises

8.4
Je weitere angefangene MAXI-Druck-Seite (Folgeexemplar)
0,10 €


Zweite und jede weitere Ausgabe einer MAXI-Druck-Seite für denselben Auftraggeber.
9.
Schwarzschriftkopien

Wir fertigen von Textvorlagen vergrößerte Fotokopien an.

9.1
DIN A4 pro Seite
0,20 €

9.2
DIN A3 pro Seite
0,40 €

Tastkopien
10.
Tastbare Kopien


Von geeigneten Schwarzweißvorlagen (Grundrissen, Schaubildern, Zeichnungen u.s.w.) können taktile Pläne und Grafiken auf Mikrokapsel​papier hergestellt werden.

10.1
Tastkopien pro DIN A4 Seite (Erstexemplar) 
5,00 €


Folgeexemplar pro DIN A4 Seite 
3,00 €

Tastkopien pro DIN A3 Seite (Erstexemplar) 
10,00 €


Folgeexemplar pro DIN A3 Seite 
6,00 €

10.2
Zusammensetzen mehrerer Seiten bzw. 
Anbringen eines Seitenstreifens zum Abheften


pro Klebestelle
1,00 €

10.3
Blindengerechte Aufbereitung und Beschriftung des Originals nach Zeitaufwand

pro angefangene 15 Minuten
9,50 €

Weitere Serviceleistungen

11.
Beschriftungen in Blindenschrift


Kassetten und CDs des BIT-Zentrums können auf Wunsch mit einer Beschriftung in Blindenvollschrift (Folie auf der Hülle) versehen werden.


Preis je Beschriftung
1,00 €
12. 
Buchbeschaffung

Das BIT-Zentrum kann die Buchvorlagen für die Umsetzung als DAISY-Buch, in Blindenschrift oder MAXI-Druck für Sie im Buchhandel besorgen. Zum Buchpreis wird eine Aufwandspauschale berechnet.


Aufwandspauschale für Buchbeschaffung
5,00 €
13.
BIT-Publikationen

Für die vom BIT herausgegebenen Publikationen gelten Festpreise.


Das ca. fünfmal jährlich erscheinende BIT-Info kann kostenlos in Punkt- oder Schwarzschrift, DAISY-CD oder als E-Mail angefordert werden.

14.
Versandkosten

Blindenschrifterzeugnisse, Tastkopien und Hörbücher für Blinde und Sehbehinderte sind versandkostenfrei.

Bei MAXI-Druck wird das Porto gesondert in Rechnung gestellt. 
Kosten für besondere Versandwünsche wie Eilzustellung werden zusätzlich berechnet.

Allgemeine Hinweise und Geschäftsbedingungen 
des BIT-Zentrums

Allgemeine Hinweise:

1. Abgesehen von Studioaufnahmen und Honorarsprecherproduktionen werden bei Aufsprachen überwiegend ehrenamtliche Mitarbeiter ohne sprech- und aufnahmetechnische Ausbildung eingesetzt.

2. Das BIT-Zentrum unterliegt den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.

Geschäftsbedingungen
1. Textübertragungen dürfen nur für Blinde und Sehbehinderte in Auftrag gegeben werden. Textübertragungen, die nicht oder nicht ausschließlich für blinde und sehbehinderte Menschen bestimmt sind unterliegen dem aktuell gültigen Mehrwertsteuersatz. Ein Anspruch auf geförderte, preisreduzierte Leistungen aus der Preisliste entfällt.
2. Sofern das Einscannen von Texten notwendig ist, müssen Bücher und Zeitschriften im Eigentum des Auftraggebers stehen, da aus technischen Gründen meist nur unge​bun​dene Blätter eingelesen werden können. Die Urform der Vorlage kann nicht mehr her​gestellt werden. Eine Haftung des BIT-Zentrums ist insofern ausgeschlossen.

3. Maßgeblich für die Kostenrechnung ist die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültige Preisliste. Nicht in der Preisliste aufgeführte Sonderleistungen sind zusätzlich zu vergüten.

4. Da sich der Bearbeitungsaufwand und der Umfang des Textes in Blindenschrift nur in etwa einschätzen lassen, weisen wir vorsorglich darauf hin, dass Kostenvoranschläge ggf. um bis zu 10% überschritten werden können.

5. Wünscht der Kunde eine sehr kurzfristige Auftragserledigung, schließen wir Korrekturmängel nicht aus.

6. Kann ein Auftrag aus technischen Gründen nicht bearbeitet werden, wird die Original-Unterlage an den Auftraggeber zurückgegeben. Stellt sich erst während der Auftragsbearbeitung heraus, dass die Textvorlage aus technischen Gründen nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand bearbeitet werden kann, wird das BIT-Zentrum den Auftraggeber über die Mehrkosten unverzüglich unterrichten. Für den Auftraggeber besteht in diesem Falle die Möglichkeit, entweder den Auftrag zu den höheren Kosten abwickeln zu lassen oder den Auftrag zurückzunehmen.

7. Erfolgt nach Aufnahme der Auftragsbearbeitung der Rücktritt durch den Auftraggeber, werden die dem BIT-Zentrum entstandenen Kosten gemäß dem Bearbeitungsfortschritt in Rechnung gestellt.

8. Die Artikel aus dem BIT-Angebot werden nach Bestelleingang individuell für den Kunden produziert. Eine Rückgabe dieser Artikel ist nicht möglich.

9. Der Auftraggeber darf das auf Tonträger, Datenträger oder Papier übertragene Schriftgut ausschließlich zum eigenen Gebrauch verwenden. Bei Missbrauch haftet er für alle dem BIT-Zentrum entstandenen Schäden.
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